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deckung comfort Plus extrA mAx kurzbeschreibung

kfz-hAftPflicht ✓ ✓ ✓ ✓
ist eine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtversicherung, die Sach-, Personen- und Vermögensschäden deckt, 
die Sie anderen mit Ihrem Fahrzeug zufügen. Des Weiteren schützt sie vor unberechtigten Schadenersatz-
Forderungen gegen Sie als Fahrzeughalterin bzw. Fahrzeughalter.

telefonische rechtsAuskunft ✓ ✓ ✓ ✓ übernimmt die Kosten für telefonische Rechtsauskünfte bei Fragen zu Polizei- und Verwaltungsstrafen und 
Verkehrsrecht sowie bei Fragen zu Unfällen, Schäden und Pannen. 

kfz-AssistAnce (bAsis)* ✓ ✓ ✓ ✓
inkludiert Hilfe vor Ort und Abschleppen im Falle einer Panne, eines Verkehrsunfalls oder bei Glasbruch. 
Des Weiteren erhalten Sie eine Mobilitäts-Hilfe, bei der wir die Transportkosten des Lenkers und der Insassen 
bis zu 50 km übernehmen. 

unfAllversicherung (lenker) ✓ ✓ ✓ ✓ sichert für Sie – oder einen von Ihnen berechtigten Lenker Ihres Fahrzeugs – unkompliziert die vereinbarte 
Leistung, sollte bei einem Unfall dauernde Invalidität oder der Todesfall eintreten.

nAturgewAlten ✓ ✓ ✓ deckt Schäden an Ihrem Fahrzeug und an seinen Teilen, die durch die unmittelbare Einwirkung durch 
Naturgewalten entstanden sind (z. B. Blitzschlag, Mure, Hagel)

brAnd, exPlosion, schmorschäden ✓ ✓ ✓ deckt Schäden an Ihrem Fahrzeug und an seinen Teilen, die durch Brand, Explosion oder Schmorschäden 
entstanden sind. 

tierschäden ✓ ✓ ✓ deckt Schäden an Ihrem Fahrzeug und an seinen Teilen, die im Zuge einer Tierkollision oder eines Tierbisses 
entstanden sind. 

kfz-AssistAnce (erweitert)* ✓ ✓ ✓
inkludiert eine Erweiterung der Basis-Deckung. Sie erhalten Hilfe vor Ort und Abschleppung, sowie eine 
Mobilitäts-Hilfe bis zu 100 km. Des Weiteren beinhaltet diese Deckung einen Ersatzfahrzeug-Service, 
Übernachtungskosten, Reifenersatz, uvm.

unfAllversicherung (insAssen) ✓ ✓ ✓ sichert für Sie und die Insassen Ihres Fahrzeugs unkompliziert die vereinbarte Leistung, sollte bei einem Unfall 
dauernde Invalidität oder ein Todesfall eintreten.

diebstAhl und einbruchdiebstAhl ✓ ✓
deckt Schäden an Ihrem Fahrzeug und an seinen Teilen, die durch Diebstahl und Einbruchdiebstahl 
entstanden sind. Des Weiteren ist der Diebstahl von Gegenständen des persönlichen Bedarfs bis 1.000 € bei 
einem Einbruch gedeckt. 

fAhrzeugscheiben und sonstige gläser ✓ ✓ deckt Bruchschäden an Gläsern (inklusive Cellon) unabhängig von der Schadenursache. 

vAndAlismus und PArkschAden ✓ ✓
deckt Schäden an Ihrem Fahrzeug und an seinen Teilen, die durch mut- und böswillige Handlungen 
betriebsfremder Personen bzw. durch die Kollisionen, die durch unbekannte Fahrzeuge an Ihrem parkenden 
Fahrzeug verursacht werden. 

eigenschAden ✓ deckt Schäden an Ihrem Fahrzeug und an seinen Teilen durch selbstverschuldete Unfälle.

Auflösungswert Aus dem leAsing- 
vertrAg (gAP)- und neuwertdeckung ✓

Für Leasingfahrzeuge, unabhängig von deren Erstzulassung: deckt bei Totalschaden den Auflösungswert 
aus dem Leasingvertrag. 
Für andere Fahrzeuge, wenn deren Erstzulassung beim Abschluss der Versicherung weniger als sechs 
Monate zurückliegt: deckt innerhalb der ersten 24 Monate nach Erstzulassung bei einem Totalschaden bzw. 
Diebstahl 100 % des Kaufpreises.

* Diese Deckung gilt nur für PKW und Kombi bis 9 Sitzplätze, Krafträder, Wohnmobile, LKW bis 3,5 t Nutzlast und von 
 diesen Fahrzeugarten gezogene Anhänger.


